
Wöchentlich erscheinende Kolumne
zu aktuellen Rechtsfragen (3)

Die Kassen von Städten
und Gemeinden sind be-
kanntlich leer, so dass nur
die notwendigsten Straßen-
sanierungen durchgeführt
werden. Ansonsten wird nur
noch geflickt oder einfach
ein Warnschild aufgestellt.
Wer aber übernimmt die
Haftung, wenn durch ein
Schlagloch ein Schaden am
Auto entsteht?

Nach der sog. Straßenbau-
last obliegt der öffentlichen
Hand (Bund, Land, Stadt-
bzw. Landkreis oder Ge-
meinde) die Unterhaltung der
Straßen. Der Träger der Straßen-
baulast hat eine Verkehrs-
sicherungspflicht, nach der
Straßen regelmäßig kontrol-
liert, Gefahrenquellen besei-
tigt oder zumindest vor ihnen
gewarnt werden muss. Wenn
diese Pflicht verletzt wird,
haben die Bürger grundsätz-
lich ein Recht auf Schaden-
ersatz. Der Umfang der
Verkehrssicherungspflicht ist
jedoch nicht hinreichend ge-
setzlich geregelt, so dass es
auf den Einzelfall ankommt,
ob aufgrund eines �Schlag-
lochunfalls� Regress geleistet
werden muss oder nicht. Bei
der Frage der Regresspflicht
kann es auf die Größe, den Ort
oder die Erkennbarkeit des
Schlaglochs ankommen. 

Bei sehr schlechtem Straßen-
zustand genügt es nicht, Warn-
schilder aufzustellen, das gilt
insbesondere bei wichtigen im
inneren Stadtbereich liegen-
den Straßen. Nach einem Ur-
teil des Landgerichts Dresden
im Jahre 2000 kommt einer
Gemeinde ihrer Verkehrs-
sicherungspflicht nicht nach,
indem sie bei einem 18 cm tie-
fen Schlagloch Tempo-Be-
grenzungsschilder aufstellt.
Dieselbe Auffassung vertrat
das Landgericht Lübeck be-
reits bei einem ca. 15 cm tie-
fen Schlagloch.

Dagegen müssen nach
einem Urteil des Landgerichts
Coburg Autofahrer für durch
Schlaglöcher oder Ausspü-
lungen auf Nebenstraßen ent-
standene Schäden am Fahr-
zeug selbst aufkommen. Das
Gericht meinte, es gebe keinen
Anspruch auf einen schlecht-
hin gefahrenfreien Zustand

der Straße. Auf Nebenstrecken
mit geringem Verkehrsauf-
kommen müsse man zwar
weniger auf andere Fahrzeuge,
dafür aber mehr auf die Straße
selbst achten. Ein Schlagloch
könne einen Fahrer somit
nicht überraschen. Fährt ein
Autofahrer mit seinem tiefer
gelegten Wagen auf einer bau-
fälligen Straße nicht be-
sonders vorsichtig, so muss
dieser nach Ansicht des Ober-
landesgerichts Hamm für die
Schäden durch Aufsetzen sel-
ber aufkommen.

Man sollte meinen, dass
bundesweit dieselben Ver-
kehrssicherungspflichten gel-
ten. Nicht so nach einem Urteil
des Landgerichts Bautzen im
Jahre 1998. Nach diesem sei
in den neuen Bundesländern
von einer schlechten Straßen-
beschaffung auszugehen. Der
Kraftfahrer müsse daher mit
nicht gleich erkennbaren
Schlaglöchern rechnen. Die
strengen Anforderungen, die
an die Verkehrssicherungs-
pflicht des Straßenunterhalts-
pflichtigen in den alten Bundes-
ländern gestellt werden könn-
ten, seien im Hinblick auf den
großen Sanierungsbedarf, die
angespannte Finanzlage der
Gemeinden und der schwa-
chen Infrastruktur in den
neuen Bundesländern � so das
Gericht weiter - nicht ohne
weiteres auf die dortigen Ver-
hältnisse übertragbar. Die
desolaten Straßenverkehrsver-
hältnisse in den neuen Bundes-
ländern seien bei den Ver-
kehrsteilnehmern als bekannt
vorauszusetzen, das Fahrver-
halten sei dementsprechend
anzupassen.

Nachdem der Ausbau des
ostdeutschen Straßennetzes
zwischenzeitlich weiter voran-
getrieben wurde, dürfte nun-
mehr fast 16 Jahre nach der
Wiedervereinigung von ver-
gleichbaren Straßenverhält-
nissen, somit auch von einer
einheitlichen Verkehrssich-
erungspflicht ausgegangen
werden. Zumindest die Fahr-
weisen von West- und
Ostdeutschen stehen sich in
nichts nach.

Rechtsanwälte
Heberer & Collegen
Karlsruhe

Vorsicht Schlagloch! 
Ihr Recht im Schadensfall
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